
 
 
 
An die Versicherten 
der Personalvorsorgekasse Obwalden PVO 

 
 

 
 

Sarnen, im Februar 2026 
 

 
 

Gesamterneuerungswahl der Delegierten der Arbeitnehmer 2026 - 2030 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Gestützt auf Art. 30a der Statuten der Personalvorsorgekasse Obwalden vom 18. Oktober 1984 (Stand 1. 
Juli 2019) sind in diesem Jahr wieder Gesamterneuerungswahlen der Delegierten durchzuführen. Es han-
delt sich um die Bestellung der Delegierten für die Amtsdauer 2026 bis 2030. Der Vorstand hat dazu die 
notwendige Wahlanordnung am 4. Februar 2026 erlassen (siehe Beilage). 
 
Wir laden Sie ein, an dieser Gesamterneuerungswahl teilzunehmen, die gemäß dem Wahlreglement vom 
3. November 2021 in einem zweistufigen Verfahren durchgeführt wird. In einem ersten Schritt werden die 
Wahlvorschläge ermittelt. In einem zweiten Schritt findet aus den vorgeschlagenen Kandidatinnen und 
Kandidaten die eigentliche Wahl der Delegierten statt. Dazu dienen Ihnen zusammengefasst die folgen-
den Hinweise: 
 
- Wahlkreiseinteilung (Art. 4 Wahlreglement) 
 
Die Versicherten werden nach Arbeitgebern in Wahlkreise zusammengefasst. Bei der Wahlkreiseinteilung 
gab es ganz kleine Verschiebungen. Beachten Sie zunächst, welchem Wahlkreis Sie angehören (Ziff. 4 
Wahlanordnung). Sie sind nur in Ihrem Wahlkreis vorschlags-, stimm- und wahlberechtigt. 
Beispiel: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Einwohnergemeinde Sarnen sind nur im Wahlkreis 
III, jene aller Kirchgemeinden nur im Wahlkreis XVI wahlberechtigt. 
 
 
- Wahlvorschläge (Art. 10 ff Wahlreglement) 
 
Fünf Versicherte des gleichen Wahlkreises können aus der Mitte ihres Wahlkreises schriftliche Wahlvor-
schläge bis Montag, 16. März 2026 (Poststempel), an die Personalvorsorgekasse Obwalden, Post-
fach, 6061 Sarnen, einreichen. 
 
Beachten Sie: 
Ein Wahlvorschlag muss folgende Bedingungen erfüllen: 
 
- Er muss von fünf Versicherten des gleichen Wahlkreises unterzeichnet sein. 
- Er darf höchstens so viele Namen von Versicherten enthalten, wie Delegierte des Wahlkreises zu wäh-

len sind (Beispiel: Einwohnergemeinde Engelberg höchstens 3 Personen). 
- Auf dem Wahlvorschlag sind die Kandidatinnen und Kandidaten mit Namen, Vornamen, Jahrgang, 

Funktion und Wohnadresse aufzuführen. 
- Die gemeldeten Kandidatinnen und Kandidaten haben ihr Einverständnis mit ihrer Unterschrift zu bestä-

tigen. 
 

Die Zahl der zu wählenden Delegierten entnehmen Sie Ziff. 4 der Wahlanordnung. Beispiel: Die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer des Kanton Obwalden können auf einen Wahlvorschlag höchstens 12 Namen 
setzen. 
 



Es sind verschiedene Wahlvorschläge innerhalb des gleichen Wahlkreises möglich. Nur dürfen sie nicht 
von den gleichen fünf Unterzeichneten ausgehen. Beispiel: Im Wahlkreis XVII, Elektrizitätswerk Obwalden / 
EWO Gebäudetechnik AG, wo drei Delegierte zu wählen sind, können z.B. vier verschiedene Gruppen zu 
je fünf Personen, je einen Wahlvorschlag für eine, zwei oder drei Personen einreichen. 

 
- Wahl der Delegierten (Art. 17 ff Wahlreglement) 
 
Wenn nicht mehr Vorschläge eingehen als Delegierte im Wahlkreis zu wählen sind, so gelten die 
gemeldeten Personen als gewählt. 
 
Sollten mehr Delegierte, als der Wahlkreis vorsieht für die Wahl nominiert werden, so erhält jede versi-
cherte Person des Wahlkreises bis Ende März 2026 eine Liste der in ihrem Wahlkreis vorgeschlagenen 
Kandidatinnen und Kandidaten, mit der das Wahlrecht bis Mittwoch, 15. April 2026 (Poststempel), schrift-
lich ausgeübt werden kann. 
 
- Wahlergebnis und allfällige Ergänzungswahl 
 
Die Auszählung des Wahlergebnisses findet am Montag, 20. April 2026 statt. Das Wahlergebnis wird am 
Montag, 20. April 2026 eröffnet. Wird in einem Wahlkreis eine Ergänzungswahl nötig, so werden die ent-
sprechenden Unterlagen am 21. April 2026 versandt. Das Wahlergebnis wird dann am Mittwoch, 3. Juni 
2026 eröffnet. 
 
- Auskunft 
 
Die Geschäftsstelle gibt Ihnen bei Fragen gerne Auskunft (E-Mail: info@pvow.ch, Tel. 041 660 79 66). 
 
Wir danken den bisherigen Delegierten für Ihre wertvolle Arbeit zugunsten der Versicherten und freuen uns, 
wenn Sie bei den bevorstehenden Gesamterneuerungswahlen zunächst von Ihrem Vorschlagsrecht und 
anschliessend von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Damit wählen Sie die Delegierten, welche als 
oberstes Organ der Personalvorsorgekasse Obwalden amten und somit die Entwicklung der Kasse wäh-
rend der Amtsdauer 2026 bis 2030 massgebend unterstützen werden. 

 
 

Freundliche Grüsse 
 

Personalvorsorgekasse Obwalden 
 

 
 

 

 Dillier Notker Matthias Hochrein 
 Präsident Geschäftsführer 

   
 
 
 
 

Beilagen: 
• Wahlanordnung vom 4. Februar 2026 
• Liste Arbeitnehmerdelegierte 2022 - 2026 
• Wahlvorschlag (weitere Exemplare können Sie auf unserer Homepage www.pvow.ch unter 

Downloads => Formulare für Versicherte beziehen) 
 


